Versicherungsschutz für freie Mitarbeiter/innen
Sportversicherung

Freie Mitarbeiter, die im Auftrag des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen oder einer seiner Mitgliedsorganisationen eingesetzt werden, sind über den Sportversicherungsvertrag der Sporthilfe NRW e. V. versichert. Dieser beinhaltet u. a. eine Sport-Unfall-, Sport-Haftpflicht- und Sport-Rechtsschutzversicherung. Versicherungsschutz besteht sowohl bei der Durchführung von Informations-, Beratungs- und Schulungsveranstaltungen als auch auf dem direkten Hin- und Rückweg. Einzelheiten zum Umfang des Versicherungsschutzes sind dem jeweils gültigen Merkblatt zum Sportversicherungsvertrag unter www.ARAG-sport.de oder www.lsb-nrw.de zu entnehmen.

Darüber hinaus hat der Landessportbund für seine von ihm eingesetzten freien Mitarbeiter eine Kfz-Zusatzversicherung mit Rechtsschutz abgeschlossen. Versicherungsschutz besteht für Schäden an Pkw, die im Auftrag des Landessportbundes von freien Mitarbeitern für Informations-, Beratungs- oder Schulungsveranstaltungen genutzt werden. Informationen dazu sind über das Versicherungsbüro bei der Sporthilfe NRW e.V. zu erhalten.
Fragestellung:

1. Wie viele FMA werden im Bereich Qualifizierung vom Landessportbund NRW eingesetzt?

( Nur Schätzung möglich (Schulung VP + Schulung VM + Beratung VM) ca. 100 FMA
2. Gibt es noch FMA in anderen Bereichen (z.B. Ganztagsberater)? Sollen diese auch versichert werden?
3. Versicherung auch für alle FMA, die bei Mitgliedsorganisationen eingesetzt werden (z.B. KURZ UND GUT-Seminare)?
Alle Schadenfälle sind über den jeweiligen Auftraggeber (Landessportbund, Stadt- bzw. Kreissportbund) zu melden an:

Versicherungsbüro bei der Sporthilfe NRW e.V.
Paulmannshöher Straße 11 a
58515 Lüdenscheid
Tel.: 02351 94754-0
E-Mail: vsbluedenscheid@arag-sport.de

Gesetzliche Unfallversicherung
Freie Mitarbeiter/innen, die ausschließlich im Rahmen des sog. Übungsleiterfreibetrages (gem. § 3 Nr. 26 EStG) tätig werden, sind als arbeitnehmerähnlich Tätige über die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft auch gesetzlich unfallversichert. Selbstständig Tätige (Honorarkräfte) fallen jedoch nicht unter den Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Sie können sich aber bei dem für sie zuständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger (i. d. R. die Verwaltungs-Berufsgenossenschaft) freiwillig als Einzelunternehmer versichern.

Informationen zum Leistungsumfang der gesetzlichen Unfallversicherung und zum Abschluss der freiwilligen Unternehmerversicherung sind unter www.vbg.de zu erhalten.

Fragen rund um den Versicherungsschutz für freie Mitarbeiter beantwortet:

Service Qualifizierung des Landessportbundes NRW
Tel.: 0203 / 7381 777
E-Mail: vibss@lsb-nrw.de
